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1Lukas

A. Allgemeine Grundsätze der Mitbestimmung 
in Arbeitszeit- und Urlaubsfragen

I.  Umfang des Mitbestimmungsrechts

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hat einen kollektiven Bezug, 
d. h., der Betriebsrat kann grundsätzlich nur abstrakt-generelle Regelun-
gen erzwingen, die sich auf den ganzen Betrieb oder eine Gruppe von 
Arbeitnehmern oder einen Arbeitsplatz und damit nicht auf einen Arbeit-
nehmer persönlich beziehen.1 Eine Ausnahme bildet die Festlegung des 
Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und 
den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt werden kann, 
§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. Mitbestimmungsfrei sind demnach nur Maß-
nahmen des Arbeitgebers, die ausschließlich den individuellen Besonder-
heiten eines einzelnen Arbeitsverhältnisses Rechnung tragen und deren 
Auswirkungen sich nur auf das Arbeitsverhältnis dieses Arbeitnehmers 
beschränken.2

II.  Initiativrecht des Betriebsrats

Mitbestimmung heißt, dass sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat gleich - 
berechtigt Verhandlungen über einen mitbestimmungsrechtlichen Rege-
lungsgegenstand verlangen können. Der Betriebsrat kann also zum Beispiel 
die Initiative für die Einführung einer Gleitzeit, für die Neufassung des 
Schichtmodells oder die Einführung von Kurzarbeit ergreifen und ggf. die 
Einigungsstelle anrufen.

Das Mitbestimmungsrecht soll gerade die Gestaltungsfreiheit des Arbeit-
gebers einengen. Die Interessen der Arbeitnehmer sollen bei allen Ent-
scheidungen berücksichtigt werden.3

Beschränkungen oder Ausschluss des Initiativrechts können sich jedoch 
aus dem Gegenstand und dem Zweck des einzelnen Mitbestimmungs-
rechts nach § 87 Abs. 1 BetrVG ergeben.4 So kann der Betriebsrat nicht 
die Einführung einer technischen Überwachungseinrichtung verlangen, 

1 Fitting."DgvtXI."4:0"Cwà0"4238."¸":9"Tp0"38="Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeits-
tgejv."380"Cwà0"4238."DgvtXI."¸":9"Tp0"80

4" DCI."460604229"Ï"3"CDT"69128."P¥C"4229.":3:.":420
5" DXgthI."3:03403;:7"Ï"3"DxT"3651:5."P¥C"3;:8."3;;."4220
4 Fitting."DgvtXI."4:0"Cwà0"4238."¸":9"Tp0"7:6="Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeits-

tgejv."380"Cwà0"4238."DgvtXI."¸":9"Tp0";0
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fc"fcu"Okvdguvkoowpiutgejv"pcej"¸":9"Cdu0"3"Pt0"8"DgvtXI"cnngkp"fgo"
Schutz der Arbeitnehmer vor den Gefahren einer technischen Überwa-
chung dient.5

III. Gesetzes- und Tarifvorrang

Der Eingangssatz von § 87 Abs. 1 BetrVG schränkt das Mitbestimmungs-
tgejv"gkp."uqygkv"dgtgkvu"gkpg"igugv¦nkejg"qfgt"vctkàkejg"Tgignwpi"dguvgjv0"
Wird der Regelungsgegenstand durch ein Gesetz oder eine Tarifnorm bin-
dend und abschließend geregelt, besteht für die Betriebsparteien keine 
Ausgestaltungsmöglichkeit mehr.8 Ist der Tarifvertrag allerdings ausfül-
lungsbedürftig, bleibt ein darauf gerichtetes Mitbestimmungsrecht erhal-
ten.7

Fgt"Vctkhxqttcpi"itgkhv"cnngtfkpiu"pwt."ygpp"fkg"vctkàkejg"Tgignwpi"wpvgt"
den räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich des Tarif-
vertrags fällt und für den Betrieb gilt. Dafür genügt die Tarifbindung des 
Arbeitgebers, unabhängig davon, ob und wie viele Arbeitnehmer tarifge-
bunden sind.8 Der Tarifvertrag muss zeitlich in Kraft sein. Ein nachwir-
kender Tarifvertrag steht bis zum Abschluss einer neuen Abmachung (§ 4 
Abs. 5 TVG) dem Mitbestimmungsrecht nicht entgegen.

Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden, bleibt das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 BetrVG vollumfänglich bestehen. Auch 
ygpp"gkpuejn“ikig" vctkàkejg"Tgignwpigp"dguvgjgp."iknv"fgt"Vctkhxqttcpi"
nicht und die Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG greift in Angele-
genheiten der zwingenden Mitbestimmung nicht ein.9

IV. Zuständigkeiten

Kp"fgt"Rtczku"vtgvgp"koogt"ykgfgt"Htcigp"cwh."ygnejgu"Itgokwo"Ï"…tvnk-
ejgt"Dgvtkgdutcv."Igucovdgvtkgdutcv"qfgt"Mqp¦gtpdgvtkgdutcv"Ï"h¯t"fgp"¦w"
regelnden Sachverhalt zuständig ist. Für die Mitbestimmung in Arbeits-
zeit- und Urlaubsfragen werden das regelmäßig die örtlichen Betriebsräte 
sein, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine originäre Zuständig-
mgkv" fgu" Igucovdgvtkgdutcvu" igo“̌" ¸" 72" DgvtXI" qfgt" fgu" Mqp¦gtpdg-
triebsrats gemäß § 58 BetrVG nicht gegeben sein werden.

7" DCI."4:03303;:;"Ï"3"CDT";91::."CR"DgvtXI"3;94"¸":9"Kpkvkcvkxtgejv"Pt0"60
8" DCI."44090422:"Ï"3"CDT"62129."P¥C"422:."346:."34760
9" Xin0"DCI."440904236"Ï"3"CDT";8134."P¥C"4236."3373."33740
:" DCI."3:03204233"Ï"3"CDT"47132."P¥C"4234."5;4"hh0
9 Fitting."DgvtXI."4:0"Cwà0"4238."¸":9"Tp0"690
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Bei Regelungen über Beginn und Ende der Arbeitszeit ist grundsätzlich 
der örtliche Betriebsrat zuständig.32 Der Gesamt- oder auch der Kon-
zernbetriebsrat kann ausnahmsweise zuständig sein, wenn alle oder doch 
mehrere Betriebe produktionstechnisch oder in den Arbeitsabläufen 
derart miteinander verbunden sind, dass nur eine einheitliche Regelung 
sachlich zu rechtfertigen ist.11 Gleiches gilt, wenn die Arbeitsabläufe in 
den Betrieben aufgrund einer betriebs- oder gesellschaftsübergreifenden 
Arbeitsteilung in zeitlicher Hinsicht wechselseitig derart voneinander ab-
hängig sind, dass ohne eine überbetriebliche Koordinierung untragbare 
Störungen eintreten.12

Bei Regelungen zu Kurzarbeit ist grundsätzlich ebenfalls der örtliche 
Betriebsrat zuständig. Sind mehrere produktionstechnische Betriebe so 
eng miteinander verbunden, dass Kurzarbeit in einem Betrieb notwendi-
gerweise eine Produktionseinschränkung in anderen Betrieben zur Folge 
hat, kann ausnahmsweise der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat zuständig 
sein.13

32" DCI."3;0804234"Ï"3"CDT"3;133."P¥C"4234."3459."345:0
11" DCI."450;03;97"Ï"3"CDT"344195."CR"DgvtXI"3;94"¸"72"Pt0"30
12" DCI."3;0804234"Ï"3"CDT"3;133."P¥C"4234."3459."345:0
13" Xin0"DCI."4;03303;9:"Ï"6"C¥T"498199."CR"DID"¸"833"Dgtidcw"Pt0"3:0
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